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 Veröffentlicht am 05.12.1995

Norm

WRG §19

Rechtssatz

Bei der Entschädigung für die verringerte Benutzbarkeit ist die Frage nach dem eingetretenen Nachteil des Enteigneten

zu stellen, während es bei der Beteiligung des Mitbenutzungsberechtigten an den Herstellungs- und

Instandhaltungskosten einer Wasserführungsanlage um den beiderseitigen Nutzen geht. Insoferne können auch

durchaus unterschiedliche Maßstäbe angewendet werden.
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